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Betr.: Bescheinigung des Bedürfnisses für den Erwerb von Schusswaffen 
 
 
Sehr geehrter Damen und Herren Vorsitzende, 

gem. § 14 des Waffengesetzes muss der Antragsteller einer „Bescheinigung des Bedürfnisses für den 
Erwerb von Schusswaffen“ mindestens seit 12 Monaten regelmäßig in einem Verein den Schießsport 
betreiben. 

Das Tatbestandsmerkmal „regelmäßig“ ist nur dann erfüllt, wenn mindestens zweimal pro Monat oder 
(unter Berücksichtigung von Urlaub, Krankheit, Schießpausen usw.) mindestens 18 Mal in den vergange-
nen zwölf Monaten an Schießen gem. Sportordnung des Deutschen Schützenbundes teilgenommen 
wurde. Dieses können z.B. Übungsschießen, Vergleichsschießen, Vereinsmeisterschaften, Kreismeister-
schaften und weiterführende Meisterschaften sein.  
Natürlich müssen dabei die Schießen auch dem Antragsgrund entsprechen. Ein LG- oder KK-
Übungsschießen ist für die Beantragung einer Großkaliberwaffe nicht gerade passend. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass mir eine pauschale Aussage wie z.B. „wöchentlich“ in der Be-
scheinigung nicht ausreicht. 
In der Anlage zu diesem Schreiben finden sie den Vordruck „Schießnachweis“ 
Wir haben mit der Einforderung dieses Schießnachweises, ein für alle Schützen einheitliches Vorgehen 
eingeführt. 

Bitte geben sie diese Information an ihre Mitglieder weiter. 
 
Ohne den ausgefüllten und unterschriebenen Schießnachweis werde ich keinen Antrag bearbeiten. 
Senden sie mir bitte den Schießnachweis zusammen mit dem Antrag zu. 
Sie sparen sich Zeit und Nachfragen. 
(Per E-Mail-Versand wird diesem Schreiben die Datei „091029_Hinweis was-wie-an wen.doc“ angefügt. 
Unter Punkt 4 finden sie den Schießnachweis als eingebettetes Dokument.) 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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